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An die Aktionärinnen und Aktionäre der KLINGELNBERG AG 

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 

 

Datum: 22. August 2023, 12.00 Uhr (Türöffnung 11.30 Uhr) 

Ort: Halle der KLINGELNBERG AG an der Binzmühlestrasse 171, 8050 Zürich 

 

__________________________________________________ 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Verwaltungsrat der KLINGELNBERG AG freut sich, Sie zur ordentlichen Generalversammlung 

mit den folgenden Traktanden und Anträgen einzuladen. 

 

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates: 

1 Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 
2022/23, Berichte der Revisionsstelle 

 Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die 

Jahresrechnung der KLINGELNBERG AG sowie die Konzernrechnung der KLINGELNBERG 

Gruppe für das Geschäftsjahr 2022/23 zu genehmigen und die Berichte der Revisionsstelle zur 

Kenntnis zu nehmen. 

 Begründung: Die Generalversammlung ist zuständig für die Genehmigung des Lageberichts, 

der Jahresrechnung sowie der Konzernrechnung. Die Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers 

AG hat in ihren Berichten an die Generalversammlung die Jahresrechnung und die 

Konzernrechnung ohne Einschränkung bestätigt.  

 

2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 
2022/23, Ausschüttung einer ordentlichen Dividende und 
verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus Kapitaleinlage-
reserven 

 Der Verwaltungsrat schlägt eine Gesamtausschüttung an die Aktionäre von brutto total 

CHF 0,40 je dividendenberechtigte Namenaktie vor. Diese setzt sich zusammen aus einer 

ordentlichen Dividende aus dem Bilanzgewinn von CHF 0.20 brutto je Namenaktie (CHF 0.13 

netto nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer) sowie einer verrechnungssteuerfreien 

Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven in Höhe von CHF 0.20 je Namenaktie. 

Insgesamt ist somit eine Ausschüttung von CHF 0.40 pro Namenaktie, was einem 

Gesamtbetrag von CHF 3'536'000 entspricht, vorgesehen. 

 

2.1 Verwendung des Bilanzgewinns 

 Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt eine anteilige Ausschüttung 

aus dem Bilanzgewinn in Höhe von CHF 0.20 pro Namenaktie. Weiterhin beantragt der 

Verwaltungsrat den verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe von CHF 30'858'040.62 auf neue 

Rechnung vorzutragen. 
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2.2 Ausschüttung einer Dividende aus den Kapitaleinlagereserven 

 Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt eine anteilige Ausschüttung 

aus den Kapitaleinlagereserven in Höhe von CHF 0.20 pro Namenaktie.  

 Begründung: Gemäss Artikel 698 Abs. 2 Ziff. 4 OR und den Statuten der KLINGELNBERG AG 

ist die Generalversammlung zuständig für die Beschlussfassung über die Verwendung des 

Bilanzgewinns, insbesondere die Festsetzung der Dividende. Der Antrag basiert auf der von 

der Revisionsstelle geprüften und unter Traktandum 1 zur Genehmigung vorgeschlagenen 

Jahresrechnung. 

3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der 
Geschäftsleitung 

 Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des 

Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022/23 

Entlastung zu erteilen. 

 Begründung: Die Entlastung der verantwortlichen Organe stellt nach Gesetz eine 

unübertragbare Befugnis der Generalversammlung dar. 

4 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung 
des Verwaltungsrates bis zur ordentlichen 
Generalversammlung 2024 

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des 

maximalen Gesamtbetrages von CHF 700'000 zur Vergütung des Verwaltungsrates für die 

Zeitperiode von der Generalversammlung 2023 bis zur Generalversammlung 2024. 

Begründung: Die Grundsätze der Vergütung des Verwaltungsrates sind in Artikel 25 der 

Statuten aufgeführt. Einzelheiten zur Vergütung des Verwaltungsrates finden sich im 

Vergütungsbericht, welcher ein separates Kapitel des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 

2022/23 darstellt und online unter https://klingelnberg.com/investoren/finanzberichte 

abrufbar ist. Die beantragte maximale Gesamtvergütung für die Amtsperiode von der 

ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024 

beträgt CHF 700'000. Dieser Betrag ist unverändert gegenüber dem von der 

Generalversammlung genehmigten Gesamtbetrag für die Vorperiode. 

5 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung 
der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024/25  

 

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des 

maximalen Gesamtbetrages von EUR 4'500'000 zur Vergütung der Mitglieder der 

Geschäftsleitung, die im Geschäftsjahr 2024/25 zur Auszahlung bzw. Zuteilung gelangen 

können. 

Begründung: Die Grundsätze der Vergütung der Geschäftsleitung sind in Artikel 26 der 

Statuten aufgeführt. Einzelheiten zur Vergütung der Geschäftsleitung finden sich im 

Vergütungsbericht, welcher ein separates Kapitel des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 

2022/23 darstellt und online unter https://klingelnberg.com/investoren/finanzberichte 

abrufbar ist. Für das Geschäftsjahr 2024/25 beantragt der Verwaltungsrat für die Mitglieder 

der Geschäftsleitung eine maximal mögliche Gesamtvergütung von EUR 4'500'000. Dieser 

https://klingelnberg.com/investoren/finanzberichte
https://klingelnberg.com/investoren/finanzberichte
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Betrag ist unverändert gegenüber dem von der Generalversammlung genehmigten 

Gesamtbetrag für die Vorperiode.  

6 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 
2022/23 

 

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des 

Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022/23 durch die Aktionäre im Rahmen einer 

Konsultativabstimmung. 

Begründung: Die konsultative Abstimmung des Vergütungsberichts ist unter neuem Recht 

gesetzlich vorgeschrieben, weil die Generalversammlung die variable Vergütung der 

Geschäftsleitung prospektiv genehmigt. Als Konsultativabstimmung entfaltet das 

Abstimmungsergebnis keine bindende Wirkung. Der Vergütungsbericht findet sich als 

separates Kapitel im Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2022/23, welcher online unter 

https://klingelnberg.com/investoren/finanzberichte abrufbar ist. 

7 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates 

 

7.1 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates 

 Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden 

Personen als Mitglieder des Verwaltungsrats jeweils in Einzelabstimmung, für eine Amtsdauer 

bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung: 

- Dr. Jörg Wolle (bisher) 

- Philipp Buhofer (bisher) 

- Prof. Michael Hilb (bisher) 

- Dr. Hans-Martin Schneeberger (bisher) 

- Kalina Alexieva Scott (bisher) 

Begründung: Da die Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrates mit dem Abschluss der 

ordentlichen Generalversammlung vom 22. August 2023 endet, müssen diese jeweils von der 

Generalversammlung wiedergewählt werden. Herr Roger Baillod steht nicht für eine weitere 

Amtsdauer zur Verfügung. Alle übrigen bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates stehen für 

eine weitere Amtsdauer zur Verfügung. Ein Lebenslauf aller Verwaltungsratsmitglieder ist im 

Abschnitt „Corporate Governance“ des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 2022/23 

enthalten und unter https://klingelnberg.com/investoren/finanzberichte abrufbar. 

 

7.2 Neuwahl eines Mitglieds des Verwaltungsrates 

 Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Person 

für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen 

Generalversammlung in den Verwaltungsrat zu wählen. 

- Jan Klingelnberg 

Begründung: Herr Jan Klingelnberg hat als Mitglied der Geschäftsleitung die Funktion des 

Chief Executive Officer inne. Nun möchte Herr Klingelnberg zusätzlich in den Verwaltungsrat 

der Gesellschaft eintreten und die Aufgabe des CEO als Delegierter des Verwaltungsrates 

weiterhin wahrnehmen. Herr Klingelnberg hat für den Fall seiner Wahl bereits die Annahme 

https://klingelnberg.com/investoren/finanzberichte
https://klingelnberg.com/investoren/finanzberichte
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erklärt. Ein Lebenslauf von Herrn Klingelnberg ist im Abschnitt „Corporate Governance“ des 

Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 2022/23 enthalten und unter 

https://klingelnberg.com/investoren/finanzberichte abrufbar. 

8 Wahl des Verwaltungsratspräsidenten 

Antrag des Verwaltungsrates: Vorbehaltlich seiner Wahl als Mitglied des Verwaltungsrates, 

beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl von 

- Dr. Jörg Wolle 

als Präsidenten des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen 

Generalversammlung. 

Begründung: Herr Dr. Jörg Wolle steht für eine weitere Amtsdauer als Präsident des 

Verwaltungsrats zur Verfügung. 

9 Wahl der Mitglieder des Nominations- und 
Vergütungsausschusses 

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden 

Personen als Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses in Einzelabstimmung 

für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung und 

vorbehaltlich ihrer Wahl als Mitglieder des Verwaltungsrats: 

- Dr. Jörg Wolle (bisher) 

- Philipp Buhofer (bisher) 

- Dr. Hans-Martin Schneeberger (bisher) 

Begründung: Sämtliche bisherigen Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses 

stehen für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, Dr. Jörg 

Wolle als Vorsitzenden des Nominations- und Vergütungsausschusses zu ernennen, 

vorbehaltlich seiner Wahl als Mitglied des Vergütungsausschusses. 

10 Wahl der Revisionsstelle 

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl  

- der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich  

als Revisionsstelle bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. 

Begründung: Die Generalversammlung ist für die Wahl der Revisionsstelle zuständig. Die 

PricewaterhouseCoopers AG hat bestätigt, das Mandat im Falle einer Wahl bis zum Abschluss 

der nächsten ordentlichen Generalversammlung auszuüben. 

11 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters  

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von  

- Rechtsanwalt Ernst A. Widmer (EAW Legal, 8002 Zürich) 

als unabhängigen Stimmrechtsvertreter mit dem Recht zur Substitution bis zum Abschluss der 

nächsten ordentlichen Generalversammlung. 

Begründung: Rechtsanwalt Ernst A. Widmer (EAW Legal, 8002 Zürich) hat bestätigt, das 

Mandat im Falle einer Wahl für eine weitere Amtsdauer auszuüben. 

https://klingelnberg.com/investoren/finanzberichte
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12 Anpassung der Statuten 

Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten der KLINGELNBERG AG zu ändern, um diese 

insbesondere an das revidierte Aktienrecht anzupassen, welches am 1. Januar 2023 in Kraft 

getreten ist. Die den Aktionärinnen und Aktionären beantragten Statutenänderungen sind im 

Anhang zu dieser Einladung detailliert dargestellt. Zudem ist diese Einladung samt Anhang 

auch unter https://klingelnberg.com/investoren/generalversammlung abrufbar und in der 

Publikation der Einladung im Schweizerischen Handelsamtsblatt enthalten. 

 

12.1 Anpassung der Statuten betreffend Aktionärsrechte und 
Generalversammlungen 

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, Artikel 5, Artikel 6, Artikel 7, 

Artikel 8, Artikel 9, Artikel 11, Artikel 12, Artikel 20, Artikel 22 und Artikel 32 der Statuten der 

Gesellschaft zu ändern, wie im Anhang zu dieser Einladung dargestellt. 

Begründung: Das neue Aktienrecht schafft mehr Flexibilität für die Abhaltung von 

Generalversammlungen durch den Einsatz moderner Kommunikationsmittel. Der 

Verwaltungsrat möchte in den Statuten die Grundlage schaffen, um diese Technologien und 

die damit verbundene Flexibilität zu nutzen, und schlägt die folgenden Änderungen vor: 

Artikel 8 Absatz 3 eröffnet die Möglichkeit, Generalversammlungen gleichzeitig an 

verschiedenen Orten und / oder im Ausland abzuhalten. Artikel 8 Absatz 4 sieht vor, dass der 

Verwaltungsrat Aktionären, die nicht am Ort der Generalversammlung anwesend sein können, 

die Ausübung ihrer Rechte auf elektronischem Weg gestatten kann. Der Verwaltungsrat kann 

auch beschliessen, auf die Durchführung der Generalversammlung an einem physischen Ort 

zu verzichten und sie rein virtuell abzuhalten.  

Mit dem neuen Aktienrecht werden auch die Aktionärsrechte gestärkt und weitere Regelungen 

betreffend die Vorbereitung, Durchführung und Beschlussfassung der Generalversammlung 

abgeändert und an die heutigen technischen Möglichkeiten angepasst. In diesem 

Zusammenhang werden die Änderungen der nachfolgenden bisherigen 

Statutenbestimmungen beantragt: Artikel 6 (Befugnisse), Artikel 7 (Versammlungen), Artikel 

8 (Einberufung), Artikel 9 (Traktanden), Artikel 11 (Beschlussfassung), Artikel 12 

(Qualifiziertes Mehr für wichtige Beschlüsse), Artikel 20 (Revisionspflicht, Wahl und 

Einsetzung der Revisionsstelle und ihre Aufgaben), Artikel 22 (Gewinnverteilung) und 

Artikel 32 (Mitteilungen). 

Mit der Änderung in Artikel 5 soll in den Statuten die neuen Vorgaben zur Effektenleihe 

berücksichtigt werden. Unter dem neuen Aktienrecht kann die Gesellschaft bei 

börsenkotierten Namensaktien einen Erwerber als Aktionär ablehnen, wenn dieser auf 

Verlangen der Gesellschaft nicht ausdrücklich erklärt, dass er die Aktien im eigenen Namen 

und auf eigene Rechnung erworben hat, dass keine Vereinbarung über die Rücknahme oder 

die Rückgabe entsprechender Aktien besteht und dass er das mit den Aktien verbundene 

wirtschaftliche Risiko trägt. Der Verwaltungsrat möchte die missbräuchliche Verwendung der 

Effektenleihe und ähnlicher Rechtsgeschäfte zur Einflussnahme auf die Abstimmungen und 

Wahlen in der Generalversammlung reduzieren können und beantragt deshalb, den neu im 

Gesetz vorgesehenen Grund zur Beschränkung der Übertragbarkeit in Artikel 5 der Statuten 

einzuführen. 

 

https://klingelnberg.com/investoren/generalversammlung


Seite 6 von 8 

12.2 Anpassungen der Statuten betreffend Verwaltungsrat und Organisation 

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, Artikel 10, Artikel 15, 

Artikel 17, Artikel 18 und Artikel 19 der Statuten der Gesellschaft zu ändern, wie im Anhang 

zu dieser Einladung dargestellt. 

Begründung: Mit dem neuen Aktienrecht werden dem Verwaltungsrat in beschränktem 

Umfang neue Aufgaben zugewiesen und der Katalog der unübertragbaren Aufgaben des 

Verwaltungsrats wird leicht ergänzt, ohne aber vollständig zu sein. Weiter entfällt die Pflicht 

zur Wahl eines Verwaltungsratssekretärs. In diesem Zusammenhang wird die Änderung der 

nachfolgenden bisherigen Statutenbestimmungen beantragt: Artikel 10 (Vorsitz, Protokolle), 

Artikel 15 (Wahl, Amtsdauer, Konstituierung), Artikel 17 (Aufgaben), Artikel 18 (Organisation, 

Protokolle) und Artikel 19 (Nominations- und Vergütungsausschuss). 

 

12.3 Anpassungen der Bestimmungen zur Vergütung im Zusammenhang mit dem 
neuen Aktienrecht und weitere redaktionelle Anpassungen 

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, Artikel 3b, Artikel 13, 

Artikel 23, Artikel 28 und Artikel 29 der Statuten der Gesellschaft zu ändern, wie im Anhang 

zu dieser Einladung dargestellt. 

Begründung: Im Zusammenhang mit dem neuen Aktienrecht wird auch die Verordnung gegen 

übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften in das neue Aktienrecht 

überführt, wobei im Vergleich zu früherem Recht wenige Gesetzesänderungen erfolgen. In 

diesem Zusammenhang wird die Änderung der nachfolgenden bisherigen 

Statutenbestimmungen beantragt: Artikel 13 (Abstimmung über Vergütungen), Artikel 23 

(Zulässige weitere Tätigkeiten), Artikel 28 (Darlehen, Kredite, Vorsorgeleistungen ausserhalb 

der beruflichen Vorsorge, Sicherheiten) und Artikel 29 (Zusatzbetrag für Vergütungen für 

neue Mitglieder der Geschäftsleitung). 

Das genehmigte Kapital in Art 3b ist am 9. Juni 2020 abgelaufen und wird deshalb ersatzlos 

gestrichen. 

 

______________________________________________________________________ 

Geschäftsbericht und Revisionsberichte 

Der vollständige Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2022/23 enthält den Lagebericht (S. 22), 

den Vergütungsbericht mit dem Bericht der Revisionsstelle (S. 58), die Konzernrechnung mit dem 

Bericht der Revisionsstelle (S. 74) sowie die Jahresrechnung (Einzelabschluss) mit dem Bericht der 

Revisionsstelle (S. 110). Der Geschäftsbericht wurde am 16. Juni 2023 publiziert. Der 

Geschäftsbericht und die Revisionsberichte liegen zur Einsichtnahme am Sitz der KLINGELNBERG 

AG Binzmühlestrasse 171, 8050 Zürich vor und können auf der Webseite der KLINGELNBERG 

Gruppe (https://klingelnberg.com/investoren/finanzberichte) abgerufen werden. Aktionäre, welche 

die Unterlagen per Post zugestellt erhalten möchten, können die Unterlagen bei der 

KLINGELNBERG AG, Investor Relations, Binzmühlestrasse 171, 8050 Zürich, bestellen. 

https://klingelnberg.com/investoren/finanzberichte
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Organisatorisches 

Geschäftsbericht 

Der Geschäftsbericht wird nicht automatisch, sondern nur auf Ihren ausdrücklichen Wunsch 

zugestellt. Er kann auch unter folgender Internet-Adresse eingesehen und heruntergeladen 

werden.  

https://klingelnberg.com/investoren/finanzberichte 

Persönliche Teilnahme 

Aktionäre, die persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, sind gebeten, mit 

beiliegendem Antwortschein eine Zutrittskarte mit Stimm-Material anzufordern. Teilnahme- und 

stimmberechtigt sind die am 10. August 2023 17:00 Uhr (Stichtag) mit Stimmrecht im 

Aktienregister eingetragenen Aktionäre (Schließung des Aktienregisters).  

Stellvertretung und Weisungserteilung  

Stimmberechtigte Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können 

sich gemäss Artikel 11 der Statuten durch eine andere Person, die nicht Aktionär sein muss,  

oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (RA Ernst A. Widmer, EAW Legal, 8002 

Zürich) vertreten lassen. Zu diesem Zweck ist das beiliegende Vollmachts- und Weisungsformular 

zu verwenden, alternativ können Sie das elektronische Weisungserteilungssystem auf 

www.klingelnberg.netvote.ch verwenden. 

Der beiliegende Antwortschein enthält ergänzende Angaben zur Vollmachts- und 

Weisungserteilung. Die Login-Daten für die elektronische Vollmachts- und 

Weisungserteilung per Internet finden sich ebenfalls auf dem Antwortschein.  

Für Ihre schriftliche Rückantwort liegt ein Kuvert adressiert an das Aktienregister der 

KLINGELNBERG AG (c/o areg.ch ag, Fabrikstrasse 10, CH-4614 Hägendorf) bei. Sie können dieses 

Kuvert sowohl für die Rücksendung des Antwortscheins zur Bestellung der Zutrittskarten als auch 

für die Rücksendung des Antwortscheins mit Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen 

Stimmrechtsvertreter verwenden. 

Bitte beachten Sie, dass der ausgefüllte und unterzeichnete Antwortschein spätestens am 

18. August 2023, beim Aktienregister der KLINGELNBERG AG eintreffen muss. Elektronische 

Vollmachten und Weisungen bzw. Weisungsänderungen sind bis spätestens 20. August 2023 12:00 

Uhr (MESZ) zu erteilen. 

Die Zutrittskarten werden ab dem 11. August 2023 mit der Post verschickt. 

Anreise 

Auf dem Gelände der KLINGELNBERG AG stehen keine Parkplätze zur Verfügung, wir bitten Sie 

daher mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Das Gebäude befindet sich ca. 10 

Gehminuten vom Bahnhof Oerlikon entfernt, die Bus Linie 80, ab Bahnhof Oerlikon hält in 

unmittelbarer Nähe (Station Birchstrasse).  

Parkplätze 

 

Falls Sie mit dem Auto anreisen, empfehlen wir die folgenden Parkmöglichkeiten: 
 
 

https://klingelnberg.com/investoren/finanzberichte
http://www.klingelnberg.netvote.ch/
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Parkmöglichkeit Nr. 1: 
Parkhaus „Octavo“ 
Brown-Boveri-Strasse 2 
Zürich 
 
Parkmöglichkeit Nr. 2: 
Parkhaus „Geschäftshaus Binzmühlepark“ 
Ruedi-Walter-Strasse 2A 
Zürich 
 

 

 
 

 

Sprache 

Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache abgehalten. Bei Unstimmigkeiten ist die 

deutsche Fassung der Einladung zur Generalversammlung massgeblich. 

 

Wir freuen uns, Sie persönlich begrüßen zu dürfen und laden Sie im Anschluss an die 

Generalversammlung wieder herzlich zu unserem traditionellen «Apero» ein. 

 

Freundliche Grüsse 

Für den Verwaltungsrat: 

Der Präsident 

 

         

          

Zürich, 28. Juli 2023         

         Dr. Jörg Wolle 

 Beilagen: 

- Antwortscheine 

- Rückantwortkuvert 

- Statuten (detaillierte Darstellung der Änderungen) 



 

Anhang: 

Neue Statuten nach Aktienrechtsrevision gültig nach Genehmigung durch Generalversammlung am 

22. August 2023 

 




















































